
Geheimlehre und Geheimstatuten
des

Tempelherren-Ordens.

E i n e k r i t i s c h e U n t e r s u c h u n g

von

Dr. Hans Prutz,
ordentlichem Professor der Geschichte an der Universität zu Königsberg i. Pr.



DIESER DRUCK DIENT AUSSCHLIESSLICH DER
ESOTERISCHEN FORSCHUNG UND

WISSENSCHAFTLICHEN
DOKUMENTATION.

Für Schäden, die durch Nachahmung entstehen, können weder Verlag
noch Autor haftbar gemacht werden.

© Copyright: Irene Huber, Graz 201
Verlag: Edition Geheimes Wissen 
Internet: www.geheimeswissen.com 

Alle Rechte vorbehalten.
Abdruck und jegliche Wiedergabe durch jedes bekannte, aber auch heute noch unbekannte
Verfahren, sowie jede Vervielfältigung, Verarbeitung und Verbreitung (wie Photokopie,
Mikrofilm oder andere Verfahren unter Verwendung elektronischer Systeme) auch

auszugsweise als auch die Übersetzung nur mit Genehmigung des Verlages.

ISBN



3

Vorwort.

Auch die vorliegende Arbeit verdankt ihre Entstehung den Stu-
dien zu einer ulturgeschichte der Franken in Syrien , welche mich
seit einer Reihe von Jahren vorzugsweise beschäftigt.

Als es sich dabei nämlich um die schwierige Untersuchung der
Einflüsse handelte, welche die fortdauernde Berührung und genauere
Bekanntschaft mit den Bekennern des Islam auf die Entwicklung des
geistigen und namentlich des religiösen Lebens der in Palästina und
Syrien heimisch gewordenen Abendländer ausgeübt haben, und ich
alsdann von da aus die Fäden aufzudecken suchte, an denen die Über-
tragung jener halb morgen-, halb abendländischen Produkte des frän-
kischen Geisteslebens nach dem Abendlande, ihr Eindringen und ihre
Einwirkung daselbst verfolgt werden kann, stellte sich mir sehr bald
die Häresie des Tempelherren-Ordens als dasjenige Problem dar,
welches der Untersuchung am meisten wert und dessen Lösung am
ersten zu hoffen war.

Ich ging dabei aus von den durch Merzdorf veröffentlichten Ge-
heimstatuten, welche eine Verquickung abendländischer und orienta-
lischer, christlicher und mohammedanischer Elemente in so auffal-
lender Weise erkennen lassen, konnte mich aber sehr bald der erns-
testen Zweifel an der Echtheit derselben nicht entschlagen. Über die-
sen Punkt klar zu werden, vertiefte ich mich in das Studium des ge-
gen den Tempelherren-Orden geführten Prozesses, um aus den Akten
desselben eine lebendige Anschauung, von der dem Orden nachge-
wiesenen Ketzerei zu bekommen. Wesentlich gefördert bin ich dabei
durch Loiseleurs vortreffliche Arbeit: La doctrine secrete des Temp-
liers (Paris und Orleans 1872), welche, in nur hundert Exemplaren
gedruckt, in Deutschland leider viel zu wenig bekannt geworden ist.

In allen wesentlichen Punkten habe ich die umsichtige und
scharfsinnige Untersuchung Loiseleurs bestätigen können. Nach zwei
Richtungen hin aber glaube ich die Sache über den von Loiseleur er-
reichten Standpunkt hinaus gefördert zu haben, einmal nämlich durch
den Nachweis der Zeit, in der die templerische Ketzerei ihren Ur-
sprung nahm und der Orden sich als ketzerische Genossenschaft zu
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organisieren begann, und dann durch die Darlegung eines allmähli-
chen Umsichgreifens der Häresie von dem den Orden beherrschenden
Zentrum aus, in Folge dessen der englische, schottische und irische
Zweig desselben noch verhältnismäßig rein waren und eben erst der
Ketzerei dienstbar gemacht werden sollten, als die Katastrophe von
Frankreich aus hereinbrach.

Ein Punkt ist es, welcher diesem Gegenstand, ganz abgesehen
von der allgemeinen historischen Bedeutung desselben, noch ein be-
sonderes Interesse verleiht. Bekanntlich leitet eine freimaurerische
Tradition den Ursprung der Freimaurerei von dem schottischen
Zweige des Tempelherren-Ordens her. Ich habe nicht die Ehre, der
Freimaurer-Brüderschaft anzugehören, und kenne daher von dem die-
se Tradition zu belegen bestimmten Material nur, was gedruckt und
so auch dem Uneingeweihten zugänglich ist: danach habe ich aber
»von einem Zusammenhang des Tempelherren-Ordens mit der mo-
dernen Freimaurerei keine Spur finden können, die irgendwelche his-
torische Glaubwürdigkeit beanspruchen könnte. Sollten die freimau-
rerischen Vertreter desselben wirklich beweiskräftige Argumente für
ihre Ansicht haben, so würden sie der Wissenschaft einen dankens-
werten Dienst leisten, wenn sie dieselben den Historikern nicht vor-
enthalten, sondern zur Aufhellung des alsdann hier vorliegenden in
seiner Art einzigen Phänomens mitteilen wollten. Bis dahin, glaube
ich, wird das von mir gewonnene negative Resultat als das wissen-
schaftlich begründete festzuhalten sein.

Königsberg i. Pr., im August 1879.

Dr. Hans Prutz.
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